
Schulordnung 
 
 
 
Unsere Schule ist eine Gemeinschaft von Schülern, Lehrern und Eltern. Wir begegnen uns 

höflich und respektvoll, jeder soll sich wohlfühlen. Deswegen wünschen wir uns einen fairen 

Umgang miteinander. 

 

Wir halten uns an folgende Regeln: 

 

1. Ab 7.45 Uhr gehen alle Schüler in die Klassen. Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr. 

2. Zu Beginn der Pausen begeben sich die Schüler auf den Schulhof, die Klassen werden 

von den Lehrern abgeschlossen. In Regenpausen bleiben die Schüler im Gebäude. 

Während der Pausen sind ausschließlich die Toiletten der unteren Pausenhalle zu 

benutzen, während der Regenpause auch die Toiletten der Eingangshalle. 

3. Zwischen der 1. und 2., der 3. und 4. sowie der 5. und 6.Stunde ist eine kurze 

Lehrerwechselpause. Während dieser Zeit bleiben alle Schüler in ihren Klassenräumen. 

4. Nach der letzten Unterrichtsstunde stellt jeder Schüler seinen Stuhl hoch, die Klasse 

sorgt für einen ordentlichen Zustand des Klassenraumes. 

5. Alle Spiele, die andere gefährden können (z.B. Werfen mit Schneebällen, Abbrennen 

von Feuerwerkskörpern, Spielen mit Laserstiften, Rennen im Schulgebäude) sind aus 

Sicherheitsgründen verboten. Ballspiele sind nur mit Softbällen erlaubt.  

6. Alle elektrischen Geräte, die nicht zu Unterrichtszwecken benötigt werden (Handy, 

MP3-Player), dürfen nur ausgeschaltet in der Tasche mitgeführt werden. 

7. Schüler, die auf ihren Schulbus warten, halten sich in der Eingangshalle auf. Schüler, 

die in der 7. und 8. Stunde Unterricht haben, warten in der Eingangshalle oder auf dem 

oberen Pausenhof. 

8. Während des Schultages verlassen die Schüler nur mit Erlaubnis eines Lehrers das 

Schulgelände. 

9. Jeder ist mitverantwortlich für Ordnung und Sauberkeit im Schulgebäude und auf den 

Pausenhöfen. Ebenso sorgt jeder für den sachgemäßen Umgang mit den 

Einrichtungsgegenständen. Schäden werden von den Schülern bzw. den 

Erziehungsberechtigten ersetzt. Mängel an Gegenständen, an den Einrichtungen und am 

Gebäude melden wir sofort. 

10. Wenn ein Schüler krank ist, benachrichtigen die Erziehungsberechtigten die Schule 

spätestens am zweiten Tag. Für die gesamte Fehlzeit wird zusätzlich eine schriftliche 

Entschuldigung vorgelegt. Beurlaubung vom Unterricht bedarf einer vorherigen 

Genehmigung durch die Schule. 

11. Um die Sekretärin nicht ständig bei der Arbeit zu stören, ist das Sekretariat nur zu 

bestimmten Zeiten für Schüler geöffnet. 

12. Jeder Lehrer des Schulzentrums darf den Schülern Anweisungen geben, die zu befolgen 

sind. 

 

 

Wenn wir uns an diese Regeln halten, gelingt unsere Gemeinschaft. 

 


